
Das Gremium fasst einstimmig folgenden Beschluss:  
 
Mit dem Amtsantritt von Herrn Michael Scharmann zum Oberbürgermeister von 
Weinstadt am 13. Dezember 2016 stellt der Gemeinderat die Tatsache eines 
Hinderungsgrundes zur weiteren Mitgliedschaft von Herrn Michael Scharmann 
im Gemeinderat entsprechend § 29 Abs. 1 Zi. 1a der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg fest. Herr Michael Scharmann scheidet damit aus dem 
Gemeinderat aus.      
     
 


